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Vorwort 

Die planende Verwaltung ist seit längerer Zeit Realität — unabhän-
gig von modischen Schwankungen des Planungsbewußtseins. Das Recht 
der Planung und speziell das Verwaltungsrecht der Planung hat diese 
Realität des planenden Verwaltungshandelns noch nicht ausreichend 
verarbeitet. Bemühungen zur Änderung dieser Situation müssen zu-
mindest zweierlei im Blick haben. Zum einen sind zu klären grund-
sätzliche Fragen nach der Veränderung der Staatsaufgaben, die sich in 
der Bedeutungssteigerung der Planung andeutet, und nach den Aus-
wirkungen dieses Aufgabenwandels für das System der Handlungs-
formen und für die organisationsrechtlichen Kompetenzordnungen. 
Zum anderen sind die prinzipiellen Überlegungen durch detaillierte 
Analysen von konkreten Planungen zu ergänzen und zu vertiefen. Dies 
erfordert  nicht nur die Beschränkung auf einen Planungsbereich, hier 
die räumliche Planung, sondern bewußt ins Detail gehende Unter-
suchungen von landesplanerischen Planungssystemen ausgewählter 
Länder. 

Im Sinne dieser Zweiteilung enthält Band 1 der Arbeit eine verwal-
tungswissenschaftlich informierte  Grundlegung des planerischen Han-
delns und des Planungsbereichs der Landesplanung; Band 2 stellt einen 
zentralen Sachbereich der landesplanerischen Pläne, die Konzepte zur 
Steuerung der Siedlungsstruktur, in ihrer sachlich-planerischen und 
rechtlichen Problematik in den Mit telpunkt konkreter Analysen. Das 
rasche Veralten der einschlägigen Pläne ist in diesem zweiten Teil der 
Arbeit hinzunehmen, wei l anders die exemplarische Durchdringung 
eines Planungsbereichs nicht möglich ist. 

Die Arbeit hat der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Bielefeld im Sommersemester 1976 vorgelegen und ist von ihr als 
Habilitationsschrift  angenommen worden. Sie wurde im Apr i l 1976 
abgeschlossen und bei der — für die Drucklegung erfolgten gering-
fügigen — Überarbeitung auf den Stand vom 31. Jul i 1977 gebracht. 

Nachdrücklichen und herzlichen Dank möchte ich Herrn Professor  Dr. 
Dr. Ernst-Wolfgang Böckenförde, meinem Lehrer, sagen. Sein Rat und 
seine vielfältigen Anregungen während einer langjährigen Zusammen-
arbeit waren mi r auch bei dieser Arbeit sehr hilfreich und förderlich. 
Nicht zuletzt entsprangen dieser Zusammenarbeit die Herausforderung 



V I Vorwor t 

und der Ansporn für den Versuch der sowohl theoretischen als auch 
konkreten dogmatischen Durchdringung von Problemen. Dank schulde 
ich ihm auch für die Bekräftigung, die er meinem Weg zur verwal-
tungswissenschaftlich informierten  und angeregten Behandlung öffent-
lich-rechtlicher Probleme von Anfang an gegeben hat. 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür,  daß die Arbeit in dem vor-
liegenden Konzept geplant und durchgeführt  werden konnte, war das 
zweijährige Habilitationsstipendium, das mir die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft gewährt hat. Dieser bewährten Einrichtung der wissen-
schaftlichen Nachwuchsförderung  fühle ich mich sehr verpflichtet. 

Danken möchte ich den zahlreichen Landtagsarchiven, Ministerien 
und Planungsgemeinschaften, die mir Gesetzesmaterialien, Pläne, Pro-
gramme und Berichte zur Verfügung gestellt haben. Wenn es auch 
durch diese — bis auf wenige Ausnahmen gezeigte — Bereitschaft  ge-
lang, die unerläßlichen Unterlagen für die vorliegende Arbeit zu erhal-
ten, so bleibt es doch eine nicht unerhebliche Schranke für die wissen-
schaftliche Bearbeitung und die öffentliche  Diskussion des Inhalts der 
Pläne und Programme, daß die notwendigen Materialien regelmäßig 
nur auf besondere Anforderung  zugänglich sind. Die Unklarheiten über 
die Handlungsform und die rechtliche Bedeutung der Pläne schlagen 
sich in einem Publizitätsdefizit nieder. 

Besonders erwähnen möchte ich die Universitätsbibliothek Bielefeld, 
die durch ihre Ausstattung und ihre die Interdisziplinarität fördernde 
Anlage maßgebliche Voraussetzungen für die Erschließung der Land-
tagsdrucksachen und der Literatur der Raumforschung und der Raum-
planung gegeben hat. 

Herzlichen Dank schulde ich Frau Hildegard Hirsch, die engagiert, 
sachkundig und mi t hohem Einsatz i n allen Stadien der Herstellung 
der Arbeit hilfreich gewesen ist. Für Mithi l fe beim Lesen der Korrek-
turen danke ich Frau Lisa Maas, Herrn Assessor Hartmut Keßler und 
Herrn Gerichtsreferendar  Rüdiger Nolte. 

Nicht zuletzt danke ich Herrn Ministerialrat a.D. Professor  Dr. 
Broermann für die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm. 

Bielefeld, im Februar 1978 
Rainer  Wahl 
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Einführung 

§ 1 Baumordnung als Programmierung interdependenter 
Zusammenhänge in der pluralistischen Verwaltung 

I. Planung, vor einigen Jahren als der große Zug der Zeit gekenn-
zeichnet, hat in der Einschätzung der Öffentlichkeit  spürbar an At t rak-
t iv i tät verloren. Gleichwohl braucht sich eine wissenschaftliche Beschäf-
tigung mi t Planungsproblemen nicht besonders zu rechtfertigen.  Für 
die Wissenschaften ist,prozyklisches4 Verhalten gemäß den stimmungs-
mäßigen Höhen und Tiefen der Planungsbegeisterung und -resignation 
gerade kein Maßstab. Zumal im Wellental' der öffentlichen  Planungs-
diskussion sind die Chancen zur umfassenden und grundsätzlichen Ana-
lyse unabhängig vom Zeitdruck konkreter Projekte zu nutzen. Dies gi l t 
besonders für den Gegenstand der vorliegenden Arbeit, für die pla-
nende Verwaltung. Sie ist vom Scheitern einiger anspruchsvoller Pro-
jekte der Aufgabenplanung auf der Regierungsebene relativ unberührt 
geblieben. I m Gegenteil nehmen die Planungen in den Fachressorts 
und in einigen ressortübergreifenden  Bereichen die nach wie vor vor-
handenen Bedürfnisse nach Planung — ζ. T. ersatzweise und unzurei-
chend — auf, neue Fachplanungen (ζ. B. Standortvorsorgeplanungen im 
Energiebereich) werden gefordert  und die Raum- und Umweltplanung 
aktiviert. Vom Abbau der Planungsdichte auszugehen, wäre deshalb 
voreilig. Richtig ist, daß die ,Planung unter veränderten Verhältnis-
sen41 neue Inhalte erfordern  wird; auch im Bereich der planenden Ver-
waltung werden sich darüber hinaus nicht alle Erwartungen auf umfas-
send integrierte Planungssysteme erfüllen, die zu Beginn der 70er 
Jahre formuliert  wurden. Der hier behandelte Bereich der Raumord-
nung und Landesplanung bildet dabei keine Ausnahme. Die inhaltliche 
K r i t i k an der ,Ineffizienz  der bisherigen raumgestaltenden Polit ik4 ist 
gerade jüngst erneut deutlich formuliert  worden2. Die in den beteilig-
ten Disziplinen der Raumforschung derzeit umfassend geführte Dis-

1 So das bezeichnende Thema der Wissenschaftlichen Plenartagung der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung 1975. Die Referate und 
Diskussionen sind enthalten in : Planung unter veränderten Verhältnissen, 
1976. Das bekannte, eingangs zit ierte D i k tum von der Planung als dem 
großen Zug der Zeit hat J. H. Kaiser  1965 geprägt in : Planung I , S. 7. 

2 Kommission  für  wirtschaftlichen  und sozialen  Wandel,  Gutachten S. 
321 ff.  (Kap. V I . Textziffer  38 ff.).  Zur Replik auf diese K r i t i k vgl. An twor t 
der Bundesregierung auf eine K l . Anfrage BT-Drs 8/275. 

ι wähl ι 



2 Einführung 

kussion um eine Neuorientierung der Raumordnungspolitik zielt auf 
inhaltliche Änderungen in der raumgestaltenden Planung, keineswegs 
jedoch auf ihren Abbau — und dies nicht zufällig: Die Forderungen 
nach einer Steigerung der Rationalität des öffentlichen  Handelns und 
nach Erhöhung seiner Interessenberücksichtigungskapazität sind gerade 
unter den gegenwärtigen Bedingungen eines knappen Entwicklungs-
potentials von besonderer Dringlichkeit. Diese grundsätzlichen Forde-
rungen waren i n der zweiten Hälfte der 60er Jahre so wenig modischer 
Natur, wie sie es gegenwärtig sind. 

Die rechtliche Aufarbeitung der Planung andererseits ist keinesfalls 
abgeschlossen. Speziell i n der Sicht des Verwaltungsrechts hat sich der 
im Planungsbereich besonders häufige Typ der komplexen  Verwal-
tung  sentscheidung*  als Brennpunkt sowohl der derzeitigen Verwal-
tungssituation als auch der Verwaltungsrechtssituation erwiesen, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf den Rechtsschutz, sondern vor allem 
auch im Hinblick auf die sachlich vorrangigen Probleme der rechtlichen 
Strukturierung der Planungsprozesse, -Institutionen und -instrumente. 
Die langen Handlungsketten und Entscheidungszusammenhänge der 
Planung stellen eine nachhaltige Herausforderung  an das Verwaltungs-
recht dar, die noch lange nicht aufgearbeitet  ist. Sie kann auch nicht 
allein durch immanentes Weiterdenken der Systemansätze der über-
kommenen Dogmatik bewältigt werden, wei l die den langen Hand-
lungsketten zugrunde liegende Staatsfunktion, die Gestaltungsfunk-
tion, in der Systemidee der überkommenen Dogmatik nicht zureichend 
erfaßt ist4. Die These, daß das Verwaltungsrecht zwar nicht eines völ l i -
gen Neubaus, aber doch eines kräftigen Entwicklungsschubs bedarf,  ist 
wiederholt mi t plausiblen Argumenten dargelegt worden. Einzuräumen 
ist dabei jedoch, daß auf der Abstraktionshöhe dieser Überlegungen 
diese These nicht abschließend gegenüber abweichenden Vorstellungen 
bestätigt werden kann5. Ihre Berechtigung muß sich in der konkreten 
Analyse von Planimgsbereichen, in und an der Auseinandersetzung mit 
deren Sachproblemen erweisen. Die dezidierte Zuwendung zu den 
Sachproblemen eines Planungsbereiches und ihre Analyse in der Ab-
sicht, den Sinn- und Funktionszusammenhang der konkreten Planung 
als Grundlage  der  rechtlichen  Problembehandlung  ausdrücklich darzu-

8 E. Schmidt-Aßmann,  Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsge-
richtsbarkeit, W D S t R L 34 (1976), S. 223 ff.,  169. 

4 Zu dieser zentralen These von P. Badura  (Verwaltungsrecht i m l iberalen 
und im sozialen Rechtsstaat, 1966) und von W.  Brohm  (Die Dogmatik des Ver-
waltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, W D S t R L 30 
(1972), S. 258 ff.)  vgl. ausführlich unten § 5 IV . 

6 Vgl. dazu die — gegenüber den Ansätzen von Badura und Brohm — vie l 
zurückhaltenderen Vorstellungen von O. Bachof,  Die Dogmatik des Verwal -
tungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, W D S t R L 30 
(1972), S. 229 ff. 



§ 1 Raumordnung als hochinterdependente Aufgabe 3 

legen, ist dabei zugleich ein methodisches Prinzip, das J. H. Kaiser 
schon zu Beginn der Planungsdiskussion zutreffend  herausgestellt hat6. 

Im Sinne dieser Überlegungen greift  die vorliegende Arbeit mi t der 
Raumordnung einen bedeutenden Planungsbereich auf und arbeitet de-
ren sachlichen Problemansatz und einige zentrale raumordnerische 
Konzepte relativ ausführlich heraus. Daß eine rechtswissenschaftliche 
Arbeit dabei immer auch den normativen Anforderungen  an die Pla-
nung nachgeht, versteht sich von selbst. I m Gegensatz zur Themenstel-
lung und -bearbeitung beim 50. Deutschen Juristentag7 setzt sie jedoch 
nicht i n deduktiver Weise bei den obersten verfassungsrechtlichen 
Postulaten an, sondern bereitet als verwaltungswissenschaftlich infor-
mierte und fundierte Arbeit gleichzeitig die sachlichen Probleme des 
Planungsbereiches auf. Die Raumordnung bietet günstige Vorausset-
zungen für diesen Ansatz. Zentrale Probleme der Raumordnung sind 
nämlich gleichermaßen typisch für überall auftauchende Sachprobleme 
der Planung als auch für die Inadäquatheit der bisherigen Dogmatik. 
I n der Raumordnung und Landesplanung hat sich die Planung über die 
engere Koordinationsfunktion hinaus zu ausgeprägten eigenen Hand-
lung  sinstrumenten,  den landesplanerischen Programmen und Plänen, 
ausgeformt. I n der räumlichen Planung t r i t t die Notwendigkeit der 
Ausdifferenzierung  eines eigenständigen Handlungsinstrumentariums 
deshalb exemplarisch hervor. Die Programme und Pläne ermöglichen 
eine Strukturierung der sehr weiten Handlungsketten der planerischen 
Zusammenhänge, die durch die zweigliedrige klassische Dichotomie 
von genereller Normierung und einzelfallbezogener Konkretisierung 
nicht angemessen erfaßt werden können. Die Raumordnung ist für die 
rechtliche Aufarbeitung von Planungsproblemen ein geeignetes Feld, 
wei l ihre Programme und Pläne sich unübersehbar unterscheiden von 
den vollzugsnahen — und deshalb von der traditionellen Dogmatik zur 
Not noch erfaßbaren  — Plänen, etwa den Bebauungsplänen, die lange 
Zeit zu Unrecht als der  Testfall der Planungsdiskussion galten. 

6 I n : ders. f  Planung I I , S. 8: Der konkrete Bezug zu den Sachverhalten muß 
als methodisches Lei tpr inzip gelten. Ähnl ich P. Oberndorfer,  Strukturproble-
me des Raumordnungsrechts, Die Verwal tung Bd. 5 (1972), S. 257 - 261, und 
W. Hoppe, Zur St ruktur von Normen des Planungsrechts, DVB1. 1974, S. 
644 f. I n der methodischen Einkleidung spiegelt sich i n diesen Bemerkungen 
die objekt ive Sachzugewandtheit der heutigen öffentlichen  Verwal tung; so 
Badura,  Auf t rag und Grenzen der Verwal tung i m sozialen Rechtsstaat, DÖV 
1968, S. 452 f. und dersin:  Das Planungsermessen und die rechtsstaatliche 
Funkt ion des Allgemeinen Verwaltungsrechts, in : FS BayVer fGH, 1972, S. 
164. 

7 Vgl. die bezeichnende Themenformulierung:  Welche normativen Anfor -
derungen stellt der Verfassungsgrundsatz  des demokratischen Rechtsstaates 
an die planende staatliche Tätigkeit, dargestellt am Beispiel der Entwick-
lungsplanung? 
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